
Name Betrieb: 

Liegt ein schwerwiegender Verstoß vor?  
□ ja (von Naturland sofort zu bearbeiten)  
□ nein 

Naturland Ergebnisbericht 

(vom Inspektor auszufüllen) 

Checkliste_Imker_National (5.0) Saison: 2025 

Adresse Betrieb: 

Uhrzeit Kontroll-Ende: 

Uhrzeit Kontroll-Beginn: 

Datum Kontrollbesuch: 
Kontrolle...  
□ angekündigt  
□ unangekündigt 

Name InspektorIn: 

□ Vor-Ort-Kontrolle  
□ Fern-Kontrolle 

Risikoeinstufung der EU-Öko-Kontrollstelle: □ niedrig □ mittel □ hoch 

Stellungnahme Unternehmen/Betriebsleitung: 

Empfohlene Auflagen/Hinweise für die Zertifizierung (bitte hier oder in der Anlage für Erläuterungen auflisten!): 
(Betrieb wird darüber schriftlich von der Naturland Anerkennungskommission benachrichtigt) 
1) 
2) 

Naturland-Auflagen/Hinweise vom Vorjahr wurden erfüllt (bitte hier oder in der Anlage für Erläuterungen auflisten!): 
1) 
2) 

Festgestellte Mängel und Verstöße gegen Naturland Richtlinien (bitte hier oder in der Anlage für Erläuterungen 
auflisten!): 
1) 
2) 

Die Unterzeichnenden bestätigen mit Ihrer Unterschrift die Korrektheit der in diesem Kontrollbericht aufgezeichneten 
Ergebnisse. Die Betriebsleitung bzw. bevollmächtigte Person bestätigt mit ihrer Unterschrift die Vollständigkeit der in 
diesem Inspektionsbericht gemachten Angaben. 
 □ Eine Kopie dieses Dokumentes ist im Unternehmen verblieben. 
 □ Eine Kopie dieses Dokumentes ist dem Unternehmen durch die Kontrollstelle nachzureichen. 

Unternehmen/Betriebsleitung: InspektorIn: 

Ort, Datum, Unterschrift Ort, Datum, Unterschrift 
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Imkerei Olaf Müller

Henri-Spaak-Strasse 177, 53347 Alfter Impekoven

Martin Kern

24.6.2025

Alfter, 24.6.2025 Alfter, 24.6.2025

keine

keine bekannt

keine

keine

12.15

13.00
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Naturland Inspektionscheckliste - Saison: 2025 
Checkliste_Imker_National 
Name Betrieb:  

Bitte führen Sie bei jeder Kontrolle die aktuelle Naturland Richtlinie mit! 
 
Diese Checkliste verlangt die folgenden Begleitdokumente: 
   Naturland Ergebnisbericht (Seite 1), ggf. Anlage(n) 
 
Bei Beantwortung einer Frage mit „NEIN“ bitte unbedingt Erläuterung (Anlage) angeben! 
Ist ein Checkpunkt nur teilweise erfüllt, so ist „NEIN“ anzukreuzen! 
Mit * gekennzeichnete Checkpunkte werden im Beiblatt „Bemerkungen“ näher erklärt. 

0.1 Betriebseinheit/Bewirtschaftereinheit 
Bewirtschaftereinheit:  
a) Der Betriebsleiter (auch Ehegatte, Kinder oder Eltern) bewirtschaftet keinen anderen 
konventionellen Betrieb/Betriebsteil (bitte genau die Personen/Rechtsformen und zugewiesenen 
Betriebszweige notieren, falls vorhanden).  
b) Der Betriebsleiter (auch Ehegatte, Kinder oder Eltern) bewirtschaftet keinen nur nach 
EU-Bio-Standard bewirtschafteten Betriebsteil. * 

       
Nr._ 

1.1 Standorte 
Die Standorte sind auf ökologisch bewirtschafteten oder naturbelassenen Flächen. *        

Nr._ 
1.2 Beschreibung des Aufstellungsortes 
Für alle Standorte liegt eine Beschreibung des Aufstellungsortes u. der Flugkreise über 
Trachtquellen (Bezeichnung der angestrebten Ernteprodukte) und Kontaminationsrisiken* vor. 
Die Standortbeschreibung wurde stichpunktartig geprüft. 
 
Mögliche Kontaminationsquellen bitte nennen. * 

       
Nr._ 

1.3 Standort mit ausreichend Nektar und Pollen 
Auf jedem Bienen-Standort ist die ausreichende Versorgung mit Nektar und Pollen gewährleistet.        

Nr._ 
1.4 Standortwechsel 
Bei Standortwechsel liegt ein Wanderplan mit Landkarten und Angaben über Zeitraum, Ort (Flur, 
Grundstücksangabe), Tracht im 3km Radius und Völkerzahl laut Naturland Richtlinien vor. 

       
Nr._ 

2.1 Beutenmaterial und Außenbehandlung 
Das Beutenmaterial besteht nur aus natürlichen Materialien (außer Verbindungselemente, 
Beschläge, Dachabdeckung/Isolierung, Fütterungsutensilien, Unterbau). 
Außenbehandlung des Bienenstocks ist richtlinienkonform. 
Mittel für Außenbehandlung des Bienenstocks sind angegeben, Genehmigung durch Naturland dazu 
liegt vor. 

       
Nr._ 

2.2 Säuberung und Desinfizierung 
Zur Säuberung und Desinfizierung des Materials, der Gebäude, der Einrichtung, des Werkzeugs, etc., 
werden nur die im Folgenden genannten Stoffe eingesetzt: Hitze, Flammen, heißes Wasser oder 
mechanische Behandlung, In akuten Fällen: NaOH. 

       
Nr._ 

3.1 Wachsprobe 
Es wurde eine Wachsprobe* (Mischprobe möglichst von Brutwaben aus vorhandenen 
Wachsblöcken) gezogen und nach Rücksprache mit Naturland die Rückstandsanalyse beauftragt 
(zum Ende der Umstellungszeit verpflichtend). * 

       
Nr._ 

3.2 Positiver Rückstandsbefund 
Bei positivem Rückstandsbefund in der Wachsprobe/Honigprobe der vorangegangenen Kontrolle: 
Nochmalige Wachsprobe (Mischprobe möglichst von Brutwaben oder aus vorhandenen 
Wachsblöcken) wird gezogen und die Analyse beauftragt. 

       
Nr._ 
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 Bitte führen Sie bei jeder Kontrolle die aktuelle Naturland Richtlinie mit! 
 
Diese Checkliste verlangt die folgenden Begleitdokumente: 
   Naturland Ergebnisbericht (Seite 1), ggf. Anlage(n) 
 
Bei Beantwortung einer Frage mit „NEIN“ bitte unbedingt Erläuterung (Anlage) angeben! 
Ist ein Checkpunkt nur teilweise erfüllt, so ist „NEIN“ anzukreuzen! 
Mit * gekennzeichnete Checkpunkte werden im Beiblatt „Bemerkungen“ näher erklärt. 

3.3 Mittelwände, Anfangsstreifen 
Die Mittelwände/Anfangsstreifen und andere Wachsprodukte sind aus 100% reinem Bienenwachs 
aus einer ökologischen Imkerei oder bei Nichtverfügbarkeit aus rückstandsfreiem Bienenwachs 
(Analyse liegt vor). Die Wachszukäufe sind dokumentiert. 

       
Nr._ 

3.4 Wachsverarbeitung 
Für die Wachsverarbeitung werden nur Geräte/Behälter aus nicht oxidierendem Material 
verwendet. 

       
Nr._ 

3.5 Wachsmotten-Kontrolle 
Bekämpfung der Wachsmotte sowie die Wabenhygiene erfolgt nur mit thermischen Verfahren, 
Essigsäure oder Bacillus thuringiensis-Präparaten. 

       
Nr._ 

4.1 Winterfütterung 
Die Winterfütterung wird durch Belassen der Honigwaben gewährt oder enthält mindestens 10% 
Honig aus ökologischer Bienenhaltung (höchstens 90% Öko-Zucker). 

       
Nr._ 

4.2 Keine Pollen-Ersatzstoffe 
Es werden keine Pollen-Ersatzstoffe verfüttert.        

Nr._ 
5.1 Varroamilbe 
Die Bekämpfung der Varroamilbe und sonstiger Krankheiten erfolgt ausschließlich mit Mitteln, die 
in den Naturland Richtlinien für ökologische Imkerei, Teil II. 6. aufgeführt sind (bis max. 6 Wochen 
vor Trachtbeginn bzw. 12 Wochen vor Trachtbeginn bei Einsatz von ätherischen Ölen). 

       
Nr._ 

5.2 Behandlungsbuch 
Ein Behandlungsbuch wird geführt und ist vollständig.        

Nr._ 
5.3 Keine genmanipulierten Bienen 
Gentechnisch manipulierte Bienen werden nicht verwendet.        

Nr._ 
6.1 Zucht- und Vermehrungsverfahren 
Bitte die Zucht- und Vermehrungsverfahren benennen, die bei dem Betrieb angewandt werden:    
 □ Umlarv-Verfahren  
 □ Schwarm- oder Nachschaffungszellen  
 □ instrumentelle Besamung von Königinnen; --> wenn ja, Ausnahme wurde beantragt. 
 □ Sonstige 

       
Nr._ 

6.2 Dokumentation und Kennzeichnung der Völker 
Völker werden im Bestandsbuch geführt. Beuten aller Bienenvölker sind gekennzeichnet.        

Nr._ 
6.3 Kein Zukauf konventioneller Bienen/Bienenköniginnen u. Einfangen fremder Schwärme 

Es wurden keine konventionellen Bienenvölker zugekauft, die Umstellungszeit wurde eingehalten. 
Die Anzahl der jährlich eingefangenen fremden Schwärme bzw. der zugekauften konventionellen 
Königinnen übersteigt nicht 10% des im Betrieb vorhandenen Bestandes. 

       
Nr._ 

6.4 Bienenwohl 
Mit den Bienen wird schonend umgegangen. Zum Beruhigen oder Vertreiben werden keine 
chemisch-synthetische Mittel verwendet. Der Gebrauch von Rauch wird auf ein Minimum reduziert. 
Bienenflügel werden nicht beschnitten. 

       
Nr._ 

7.1 Kontrollnachweise 
Vorlage von Kontrollnachweisen der Lieferanten von Öko-Rohstoffen (vorrangig Naturland-Qualität) 
ist vollständig. 

       
Nr._ 
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Ablegerbildung

es wurde Biolandzucker zugekauft
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 Bitte führen Sie bei jeder Kontrolle die aktuelle Naturland Richtlinie mit! 
 
Diese Checkliste verlangt die folgenden Begleitdokumente: 
   Naturland Ergebnisbericht (Seite 1), ggf. Anlage(n) 
 
Bei Beantwortung einer Frage mit „NEIN“ bitte unbedingt Erläuterung (Anlage) angeben! 
Ist ein Checkpunkt nur teilweise erfüllt, so ist „NEIN“ anzukreuzen! 
Mit * gekennzeichnete Checkpunkte werden im Beiblatt „Bemerkungen“ näher erklärt. 

7.2 Schleudern, Abfüllen 
Verfahren beim Schleudern und Abfüllen gewährleistet einen entsprechenden Hygienestandard. 
Honiggewinnung erfolgt ohne Druckfiltration, keramische oder Mikrofiltration, keine Erwärmung 
des Honigs über 38 Grad Celsius. 

       
Nr._ 

7.3 Lagerung 
Lagerung der eigenen Produkte im eigenen Öko-Betrieb.  
Lagerung von Honig: kühl, dunkel, trocken. 
Lagerung von Pollen: nach Trocknung in luftdichten Gebinden, kühl und dunkel 
Lagerung von Gelée Royale: tiefgekühlt 
Keine Beimischung von nicht nach Naturland Richtlinien erzeugten Rohstoffen. 
Alle verwendeten Behältnisse sind aus lebensmittelechten Materialen wie Glas, Edelstahl, PE, PET. 
PP.  
 
Dies trifft zu für:  
- Behälter für den Honigtransport bis zur Sammelstelle, 
- Honigschleuder, Honigtank. 
- Exportfässer mit lebensmittelechter Beschichtung. 

       
Nr._ 

7.4 Analytische Anforderungen 
Analytische Anforderungen zum Zeitpunkt des Verkaufs (z.B. Bereitstellung zum Hofverkauf, im 
Exporthafen):  
- Wassergehalt: max. 18% AOAC (Heidehonig: max. 21,5% AOAC). 
  (Ausnahmen möglich für besondere klimatische Bedingungen, die eine Einhaltung dieser Vorgabe 
nicht zulassen.) 
- HMF-Gehalt: max. 10 mg/kg. 
- Invertase: mind. 64 U/kg nach Siegenthaler. (Bei Invertase kleiner als 64 U/kg, dann HMF max. 5 
mg/kg.) 
  Akazien, Linden, Phacelia und andere Invertase-schwache Honige: Invertase mind. 45 U/kg. 

       
Nr._ 

8.1 Verarbeitungsrichtlinie eingehalten 
Naturland Richtlinien zur Verarbeitung wurden eingehalten (z.B. bei Met).        

Nr._ 
8.2 Auslobung verarbeiteter Produkte 
Auslobung der verarbeiteten Produkte erfolgt mit Naturland-Zeichen (Produkte angeben, Bsp. 
Etikettierung beifügen). 

       
Nr._ 

8.3 Kennzeichnung von Bienenprodukten 
Die Kennzeichnung von Bienenprodukten entspricht den Naturland Vorgaben (siehe I.8. und II.9.)        

Nr._ 
8.4 Honig-Etikettierung 
Erzeuger, Abfüller und Tracht werden auf dem Etikett genannt oder sind über die Chargennummer 
nachvollziehbar. Naturland Zeichen ist vorhanden. 

       
Nr._ 

8.6 Pollengewinnung 
Die Gewinnung des Pollens erfolgt unter Berücksichtigung des Tierwohls. Die Form des 
Pollenkammes ist rund. 

       
Nr._ 

8.7 Vertragswaren 
Bei den vom Lizenznehmer in Verkehr gebrachten Vertragswaren wird auf sämtlichen 
Geschäftsunterlagen (Rechnungen, Lieferscheinen etc.) auf die Zertifizierung der Vertragswaren 
durch Naturland hingewiesen. 

       
Nr._ 

27.11.2024 
Checkliste_Imker_National (5.0) Saison: 2025 

Seite 4 von 6 



JA
/k

on
fo

rm
 

N
IC

HT
 R

EL
EV

AN
T 

N
IC

HT
 K

O
N

TR
O

LL
IE

RT
 

N
EI

N
/n

ic
ht

 k
on

fo
rm

 

 Bitte führen Sie bei jeder Kontrolle die aktuelle Naturland Richtlinie mit! 
 
Diese Checkliste verlangt die folgenden Begleitdokumente: 
   Naturland Ergebnisbericht (Seite 1), ggf. Anlage(n) 
 
Bei Beantwortung einer Frage mit „NEIN“ bitte unbedingt Erläuterung (Anlage) angeben! 
Ist ein Checkpunkt nur teilweise erfüllt, so ist „NEIN“ anzukreuzen! 
Mit * gekennzeichnete Checkpunkte werden im Beiblatt „Bemerkungen“ näher erklärt. 

8.8 Lohnverarbeitung 
Alle Lohnverarbeiter haben entsprechende Verträge abgeschlossen und wurden gemäß den 
Naturland Richtlinien kontrolliert (geben Sie bitte Namen und Kontaktdaten an). Falls sich 
Lohnverarbeiter geändert haben sollten, wurde das Naturland mitgeteilt und ist genehmigt. 

       
Nr._ 

8.9 Zukauf von Zutaten 
Zukauf von Zutaten (z.B. Gewürze) für die Verarbeitung erfolgt (s. Naturland Richtlinien C. VI.4); 
Herkunft, Art, Menge und Zertifizierung (Naturland, EU-VO) notieren; Kontrollnachweise liegen 
vollständig vor. Bitte Herkunft, Menge und Zertifizierung angeben. 

       
Nr._ 

8.10 Handel mit Zukaufsware 
Wenn Handel mit Zukaufsware erfolgt: Das gleiche Produkt wird nicht in Öko und Konventionell 
angeboten (ggf. betroffene Produkte notieren). 

       
Nr._ 

9.1 Selbstverpflichtungserklärung 
Falls in die Herstellung von Naturland Produkten Subunternehmer (Lohnverarbeiter ausgeschlossen)  
oder betriebsfremdes Personal eingebunden sind, liegt die Naturland Selbstverpflichtungserklärung 
SEV des zuständigen Betriebes/der zuständigen Firma zur Einhaltung des Naturland Standards zur 
sozialen Verantwortung vor. 

       
Nr._ 

9.2 Arbeitskräfte 
Beschäftigt der Betrieb Arbeitnehmer (hierzu zählen Saisonarbeitskräfte, Minijobber und 
angestellte Familienangehörige; Familienangehörige ohne Arbeitsvertrag zählen nicht dazu)? Bitte 
Anzahl betriebseigener Arbeitskräfte nennen. 

       
Nr._ 

9.2.1 Anzahl der Beschäftigten 
Beschäftigt der Betrieb 6 oder mehr Angestellte?        

Nr._ 
9.2.2 Kontrolle der Berufsgenossenschaft [AT: Arbeitsinspektorat] 
Kann der Betrieb belegen, dass die Berufsgenossenschaft (AT: Arbeitsinspektorat) in den letzten 12 
Monaten vor Ort war? In diesem Falle ist ein entsprechender Nachweis am Ende dieser Checkliste 
unter "Anmerkungen/Erläuterungen zu hinterlegen. * 

       
Nr._ 

9.3 Gefährdungsbeurteilung 
Ab dem 6. Angestellten: Der Betrieb hat eine schriftliche Gefährdungsbeurteilung erstellt und kann 
diese vorlegen (AT: Arbeitsplatzevaluierung). 

       
Nr._ 

9.4 Sicherheitsunterweisung der Arbeitnehmer 
Ab dem 6. Angestellten: Es liegt eine dokumentierte Sicherheitsunterweisung aller Arbeitnehmer 
(nicht älter als 12 Monate) vor. 

       
Nr._ 

9.5 Erste Hilfe Ausstattung 
Ab dem 6. Angestellten: Im Betrieb steht ein Erste Hilfe Koffer zur Verfügung. Für den Fall eines 
allergischen Schocks durch Bienenstiche sollte ein Notfall-Medikament zur Verfügung stehen. 

       
Nr._ 

9.6 Ersthelfer 
Ab dem 6. Angestellten: Ersthelfer (Zertifikat nicht älter als 24 Monate)        

Nr._ 
9.7 Gesetzliche Meldung der Saisonkräfte 
Ab dem 6. Angestellten: Saisonarbeitskräfte sind bei folgender Stelle gemeldet (bitte einfügen):        

Nr._ 
9.8 Gesetzliche Meldung der festangestellten Arbeitnehmer 
Ab dem 6. Angestellten: Alle festangestellten ArbeitnehmerInnen sind bei den entsprechenden 
Stellen gemeldet (z.B. Krankenkasse, Sozialversicherungsträger). 

       
Nr._ 
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 Bitte führen Sie bei jeder Kontrolle die aktuelle Naturland Richtlinie mit! 
 
Diese Checkliste verlangt die folgenden Begleitdokumente: 
   Naturland Ergebnisbericht (Seite 1), ggf. Anlage(n) 
 
Bei Beantwortung einer Frage mit „NEIN“ bitte unbedingt Erläuterung (Anlage) angeben! 
Ist ein Checkpunkt nur teilweise erfüllt, so ist „NEIN“ anzukreuzen! 
Mit * gekennzeichnete Checkpunkte werden im Beiblatt „Bemerkungen“ näher erklärt. 

9.9 Unterkünfte der Arbeitnehmer 
Ab dem 6. Angestellten: Die Unterkünfte der Saisonarbeitskräfte entsprechen den lokalen 
Verhältnissen (z.B. Zimmergröße, Sanitäranlagen, Heizung), falls Unterkunft vom Arbeitgeber 
gestellt wird. 

       
Nr._ 

10.1 Beschwerden 

27.11.2024 Seite 6 von 6 
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Beschwerden werden aufgezeichnet (Maßnahmen dokumentiert, Unterlagen werden Naturland 
e.V. zugänglich gemacht). 

       
Nr._ 

10.2 Anlagen 
Anlagen (EU-Kontrollbericht/Entscheid, Probenahmeprotokoll, Analyseergebnisse, 
Berechnungsbeispiel, Warenflusskontrollen, usw.) sind vollständig vorhanden und beigefügt. 

       
Nr._ 

keine Beschwerden



 
 
Anlage für Erläuterungen 

 

Naturland Inspektionscheckliste 2025; Anlage für Erläuterungen   

 
Anlage Nr.  

 

Unternehmen / Betrieb: Betriebsnummer: 

 

Bezug auf Punkt 
im Inspektions- 
bericht oder der 
Betriebs- 
beschreibung 

Datum: 
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